
Budgetäre Umverteilung in der Demokratie: 
Ein empirischer Test alternativer Hypothesen 

Von Werner W. Pommerehne* 

Aus den beiden grundlegenden ökonomischen Ansätzen zur Erklärung der 
budgetären Umverteilung in der Demokratie, der Theorie der zwangsweisen 
und jener der freiwilligen Umverteilung, werden verschiedene Hypothesen 
deduziert und auf direkte und indirekte Weise empirisch überprüft. 

I. Problemstellung 

Im Anschluß an die Pionierarbeit von Colin Clark (1936, Kap. 4) haben 
sich verschiedene Autoren mit der Erfassung der finanzwirtschaftlichen 
Umverteilung befaßt, also jener Änderungen in der Einkommens- und 
letztlich Nutzenverteilung, die durch Maßnahmen auf der Einnahmen-
und Ausgabenseite des Staatshaushalts hervorgerufen werden1. Die 
allermeisten Studien kommen zum Ergebnis, die finanzwirtschaftliche 
— oder kürzer: budgetäre — Umverteilung verlaufe in gesellschafts-
politisch erwünschter Richtung, nämlich von ,Reich' zu »Arm4, wobei die 
Umverteilungseffekte auf der Ausgabenseite im allgemeinen sehr viel 
stärker seien als jene auf der Einnahmenseite des Staatshaushalts. 

Sämtlichen Untersuchungen liegt dabei die Annahme zugrunde, der 
Wert der staatlichen Leistungen stimme zumindest an der Grenze (at the 
margin) mit den Kosten überein; häufig wird darüber hinaus unter-
stellt, daß die Grenzkosten der Bereitstellung der staatlichen Leistungen 
konstant seien. Es liegt an sich nahe, den Nutznießern für die infra-
marginalen Einheiten eine Konsumentenrente zuzurechnen. Doch es 
zeigt sich sehr rasch, daß hiervon nur selten die Rede ist. Ähnliches gilt 
aber auch für den dann zu erwartenden Hinweis, daß in erster Linie die 
Erfassung der marginalen Umverteilung interessiere. Kurz, um auf em-
pirischem Wege überhaupt zu einem Ergebnis zu kommen, scheint es 

* Der Autor dankt Elisabeth Liefmann-Keil, Bruno S. Frey, David F. Brad-
ford, René L. Frey, Klaus Mackscheidt und Klaus D. Henke für wertvolle 
Hinweise. 

1 So in jüngerer Zeit Bobe (1975), Cazenave und Morrisson (1974), Dodge 
(1975), Franzén, Lövgren und Rosenberg (1975), Hake (1972), Hanusch (1976), 
Musgrave, Case und Leonhard (1974) sowie Reynolds und Smolensky (1974). 
Eine Zusammenstellung der älteren Arbeiten findet sich bei Windmuller und 
Mehran (1975, Bd. 2, Kap. 10). 
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fast unumgänglich, von diesen und ähnlichen Überlegungen zu abstra-
hieren, so auch von dem Problem des allgemeinen Gleichgewichts, das 
sich bei jedem derartigen Vorhaben stellt2. Das weitere Vorgehen er-
scheint daher wenig überzeugend: 

(i) Welche Einkommens- und Ressourcenaufteilung sich bei Absenz der 
finanzwirtschaftlichen Aktivitäten ergäbe, wird per Intuition und 
anhand von ad hoc Entscheidungen zu beantworten gesucht. Bei-
spielsweise von der Einkommensteuer wird in einigen Studien an-
genommen, sie werde allein vom Steuerzahler getragen; in anderen 
Arbeiten wird unterstellt, auch der Kapitalbesitzer trage einen Teil; 
doch es findet sich ebenso die Ansicht, die Steuer werde (teilweise) 
auf den Konsumenten abgewälzt3. 

(ii) Weit schwerwiegender als die Probleme auf der Einnahmenseite 
sind jene auf der Ausgabenseite des Staatshaushalts: Zwar wird er-
kannt, daß es sinnvoll ist, neben der monetären Transfertätigkeit 
des Staates zwischen solchen Ausgaben zu unterscheiden, die für 
spezifische staatliche Leistungen getätigt werden4, und jenen, die 
der Bereitstellung öffentlicher Güter dienen. Doch das weitere In-
teresse erstreckt sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen5, wieder-
um auf die monetäre Transfertätigkeit, als ob die Ausgaben für 
reale Leistungen vernachlässigbar seien. Die Frage, wer aus dem 
Angebot öffentlicher Güter welchen Nutzen zieht, wird entweder 
als nicht beantwortbar abgetan und nicht selten völlig ausgeklam-
mert oder aber anhand reichlich willkürlicher Zuordnungen zu 
,klären4 versucht. Über die Aussagekraft der so erzielten Resultate 
braucht daher kaum weiter diskutiert zu werden6. 

Im folgenden versuchen wir, die Frage nach der Richtung und dem 
Ausmaß der budgetären Umverteilung von anderer Seite, nämlich vom 
politischen Prozeß her anzugehen. Da auf politischer Ebene entschieden 

2 Unseres Wissens wird dieses Problem nicht etwa zu lösen, sondern eher 
zu umgehen versucht: So wird i. a. für jede Einkommensklasse zunächst das 
Einkommen (vor Steuer) im gegenwärtigen Gleichgewicht ermittelt; danach 
wird ein Äquivalent für die öffentlichen Ausgaben beredinet — und zwar 
auf Grundlage genau desselben Gleichgewichts! 

3 Vgl. z. B. Gillespie (1964, S. 36 ff.). Symptomatisch für die weitgehende 
Unsicherheit ist die Vorgehens weise auch in neueren Studien wie jener 
von Pechman und Okner (1974, bes. S. 38 ff.), in der die Inzidenz des ameri-
kanischen Steuersystems unter insgesamt acht verschiedenen Überwälzungs-
annahmen simuliert wird. 

4 D. h. Leistungen mit Nutzungsausschlußmöglichkeiten; zu deren näherer 
Charakterisierung siehe Teil III. 

5 Um nur die deutschsprachigen Autoren anzuführen: Vgl. Jürgensen 
(1966, bes. S. 96 ff.), Siebert (1970), Molitor (1973), Frey (1974), Henke (1975) 
sowie Hake (1972, S. 83 ff.) und Hanusch (1976, Kap. 5 und 6). 

« In diesem Sinne z. B. Prest (1968, bes. S. 88) und Peacock und Shannon 
(1968, S. 44 ff.). 
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wird, wem die finanzwirtschaftliche Aktivtät zugute kommen soll und 
wie die Finanzierung vorzunehmen sei, sollte es auch umgekehrt mög-
lich sein, aus der Analyse des politischen Prozesses über die Verteilungs-
effekte des Staatshaushalts bessere Kenntnis zu gewinnen. Diesem 
Aspekt wurde in den bisherigen Studien erstaunlicherweise nicht Rech-
nung getragen7, vielmehr wurde stets versucht, die Umverteilung ohne 
Rückgriff auf ein Erklärungsmodell zu erfassen. Möglicherweise liefert 
jedoch erst ein solches Modell nähere Anhaltspunkte, wie die Umvertei-
lung gemessen werden kann8. In Teil II befassen wir uns daher mit den 
beiden grundlegenden Ansätzen zur theoretischen Erklärung der Um-
verteilung, der Theorie der freiwilligen Umverteilung und jener der 
zwangsweisen Umverteilung über den politischen Prozeß, ferner, wie 
die hieraus ableitbaren Hypothesen im Falle der Gemeinden eines 
schweizerischen Kantons zu spezifizieren sind9. Da sich für die zwangs-
weise Umverteilung mehrere und einander widersprechende Hypothe-
sen aufstellen lassen, entwickeln wir in Teil III ein einfaches Modell 
des politischen Prozesses, um über das Ausmaß der Umverteilungs-
effekte öffentlicher Güter, letztlich des gesamten Staatshaushalts nähere 
Aussagen zu machen — einige wenige Informationen über die Grenz-
und Gesamtkosten der Produktion (öffentlicher Güter) und den Verlauf 
der Nutzenfunktionen der privaten Haushalte als bekannt vorausge-
setzt. Zur empirischen Überprüfung der verschiedenen Hypothesen 
(Teil IV) gehen wir zunächst so vor, daß nach den impliziten Nutzen-
funktionsverläufen geforscht wird, denen jeweils ganz bestimmte Um-
verteilungshypothesen entsprechen, nämlich jene Ergebnisse, welche die 
verschiedenen Hypothesen zur zwangsweisen Umverteilung bestäti-
gen'10. Anhand eines Vergleichs der jeweils erforderlichen Nutzenfunk-
tionen scheint es uns möglich, wenigstens über die Richtung der budge-
tären Umverteilung zu stärker fundierten Aussagen zu gelangen. Da-
nach versuchen wir, die Hypothesen zur freiwilligen Umverteilung zu 
überprüfen. Im abschließenden Teil V werden einige Modifikationen 
und Erweiterungen vorgenommen. 

7 Ausnahmen bilden in gewisser Hinsicht Fry und Winters (1970) sowie 
Uslaner und Weber (1975). 

« Zu ganz ähnlichen Überlegungen hinsichtlich der Erfassung der Ver-
mögensumverteilung siehe Fecher (1974, S. 98). 

« Der tiefere Grund für diese (vorläufige) Einschränkung ist leicht erklär-
lich, denn wie z. B. Ira Sharkansky (1968, S. 4) betont: „The fusion of state 
and local government activities confuses the efforts of politically distinct 
units. The state-plus-local aggregate is artificial and not the arena in which 
policy-makers decide about the size of their budgets or the allocation of 
funds." Dies gilt für die Schweiz in gleicher Weise, zumal über die Gemeinde-
angelegenheiten vielfacht noch direkt entschieden wird, so auch in Baselland 
und in dem hier betrachteten Zeitraum, dem Jahr 1969. 

10 Die Vorgehensweise ist ähnlich der in der Wachstumstheorie angewand-
ten Methode des inverse optimal principle; die Intention liegt hier jedoch 
beim Versuch, erklärende Aussagen zu gewinnen. 
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II. Umverteilung in der Demokratie: Theorie und Hypothesen 

Wie schon bei Boulding (1962) angesprochen und seitdem von Tullock 
(1971), Frey (1974) und anderen Ökonomen näher ausgeführt, gibt es im 
wesentlichen zwei Ansätze für eine theoretische Erklärung der Umver-
teilung über den Staatshaushalt: 

(i) Ein erster Ansatz geht von der Beobachtung aus, daß die Armen 
seit Jahrhunderten von den Wohlhabenderen Geld- und Sachgaben 
erhalten — ein Phänomen, das lange Zeit als moralische Verpflich-
tung angesehen wurde. Da angenommen wird, die Umverteilung 
erfolge aus freien Stücken, ist auch von freiwilliger oder pareto-
optimaler Umverteilung die Rede11. 

(ii) Der zweite Ansatz beruht dagegen auf dem strengen Eigennutz-
axiom, berücksichtigt jedoch, daß eine Mehrheit den für Demokra-
tien typischen Abstimmungsmechanismus dazu ausnützen kann, sich 
zu Lasten der restlichen Mitglieder der Gemeinschaft Vorteile zu 
verschaffen. Es ist daher auch von zwangsweiser Umverteilung die 
Rede. 

Freiwillige Umverteilung 

Es sind bei auch nur flüchtiger Betrachtung verschiedene Motive 
denkbar, weshalb ein rational handelndes Individuum bereit sein kann, 
auf die größtmögliche eigene Güterversorgung zu verzichten und einen 
Teil seiner Kaufkraf t dazu zu verwenden, um die wirtschaftliche Lage 
eines Mitmenschen zu verbessern. Altruismus ist das in der Literatur 
am häufigsten angeführte Motiv, wobei Altruismus zunächst voraus-
setzt, daß in der Nutzenfunktion von Individuum i (u%) entweder der 
Nutzen eines oder mehrerer der insgesamt n — 1 Mitmenschen (Uj mit 
j = 1, 2, . . . i — 1, i + 1, . . . n) als Argument enthalten ist 

(1) Ui = ut (qki, u-) , 

mit qui als fc-tem (Je = 1, 2 . . . m), von Individuum i konsumiertem Gut, 
oder aber die Versorgung mit einem ganz bestimmten Gut qs 

(2) u{ = Ui (qki) qsj) , 

mit j + i. 

Altruistische Beweggründe werden allerdings erst dann zur Umver-
teilung Anlaß geben, wenn die Ungleichung 

duf/d Uj > 3 Uf / 3 qki bzw. duj 3 qSJ- > 3 ut / 3 qsi 

11 Vgl. als ,moderne Klassiker' Hochman und Rodgers (1969). 
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erfüllt ist, wobei es plausibel erscheint, darüber hinaus anzunehmen, 
3 uj3 Uj bzw. 3 urf3 qSi werde nur dann positiv sein, wenn m> Uj bzw. 
qsi > qSj gilt. Für den Geber wird nämlich kaum ein Anreiz bestehen, 
die Situation eines gleich- oder gar bessergestellten Mitmenschen zu 
verbessern. 

Andere Motive ergeben sich daraus, daß die Einkommensverteilung 
als reines öffentliches Gut betrachtet wird, denn alle Individuen sehen 
sich ein und derselben Einkommensverteilung und damit dem gleichen 
gesellschaftlichen Zustand' gegenüber. Eine Änderung dieses Zustandes 
im Sinne einer Einkommensnivellierung kann somit gleichfalls allen 
zugute kommen (Thurow, 1971). Doch selbst Egoismus kann die tiefere 
Ursache dafür sein, daß die Armen etwas von den Reicheren erhalten12. 

Diese Motive als ,Erklärung' zuzuziehen scheint dann plausibel, wenn 
zwischen dem Geberkreis und den potentiellen Empfängern keine allzu 
großen räumlichen und »gesellschaftlichen' Distanzen bestehen. Fraglich 
erscheint es aber, ob sich damit testbare Hypothesen zur budgetären 
Umverteilung ableiten lassen. 

Von den eher methodischen Problemen einmal abgesehen13 setzt ein 
solcher Versuch voraus, daß der politische Prozeß in Demokratien voll-
kommen ist, und zwar vollkommen in dem Sinne, daß nur solche Be-
schlüsse gefaßt werden können, die niemanden zwangsweise schlechter 
stellen. Etwas anders umschrieben: Damit es überhaupt zu einer über 
„Steuern" finanzierten Umverteilung kommen kann, muß unter allen 
Stimmbürgern, von denen jeder einzelne ein Vetorecht besitzt, Konsens 
bestehen. Dies ist jedoch eine starke Abweichung von der Regel der ein-
fachen Mehrheit, die als Wesensmerkmal demokratischer Entschei-
dungsfindung gilt. Auch sind Entscheidungen, auf die sich mit einfachem 
Mehr geeinigt wird, nur unter spezifischen Bedingungen mit jenen iden-
tisch, welche unter Anwendung der Einstimmigkeitsregel zustande 
kommen. 

Ein weiteres Problem ergibt sich, wenn der Altruismus der Reichen 
darauf gerichtet ist, nicht über Geld- sondern Realtransfers umzuver-
teilen14, stellt sich dann doch die Frage, wie diese Leistungen zu bewer-
ten sind: Wird in den meisten, und nicht nur in den empirischen Unter-

12 Siehe Tullock (1966) zu letztem Punkt. Nähere Ausführungen zu diesen 
und weiteren denkbaren Motiven finden sich bei Ireland (1970, bes. S. 19 ff.), 
so daß auf ihre Wiedergabe hier verzichtet wird. 

13 Etwa von der Schwierigkeit, die verschiedenen Motive unabhängig von 
den jeweiligen Umverteilungsmaßnahmen ,nachweisen' zu können. Bislang 
scheint nur eine ex post- oder Residualbestimmung möglich. 

14 Und wie Tobin (1970, bes. S. 269 ff.) ausführt, scheint es die — aus Sicht 
der Reichen — ,Unterversorgung' der Armen mit ganz bestimmten Gütern 
und Leistungen wie etwa Bildung, Gesundheitsvorsorge u. ä. m. zu sein, die 
zu altruistischem Verhalten Anlaß gibt. 
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suchungen davon ausgegangen, als Wert der Realtransfers seien min-
destens die (Herstell-)Kosten anzusetzen, so wird im allgemeinen davon 
abstrahiert, daß das Gut von den Gebenden und Nehmenden unter-
schiedlich eingeschätzt werden kann, ferner, daß auch der Reiche aus 
der Umverteilung einen Nutzen zieht — und zwar zur gleichen Zeit. 
Beides macht es möglich, daß — wird auf den Nutzen abgestellt — zwar 
alle Individuen von der einstimmig getroffenen Umverteilungsmaß-
nahme begünstigt werden, die Nettoverteilung nach der Umverteilung 
sich von jener vor Umverteilung aber nicht wesentlich unterscheidet. 
Es ist sogar denkbar, daß sich die Verteilung zugunsten der Reichen 
verändert. 

Soll es mit Sicherheit möglich sein, daß die Umverteilung die Armen 
begünstigt, so setzt dies voraus, daß die Reichen zu solchen Leistungen 
gezwungen werden können, die sie ohne Zwang eben nicht unternom-
men hätten. Dies wiederum legt es nahe, zur Betrachtung des in Demo-
kratien gemeinhin angewandten Entscheidungsmechanismus überzu-
gehen. Gleichzeitig soll damit vom Streben nach Eigennutz ausgegangen 
werden. 

Zwangsweise Umverteilung 

Der wohl bekannteste Versuch, die budgetäre Umverteilung in Demo-
kratien zu erklären, geht zurück auf Anthony Downs (1957, Kap. 10). 
Dieser geht davon aus, die Regierungspartei sei bestrebt, solch eine 
Politik zu betreiben, daß sie wiedergewählt werde. Von den Stimm-
bürgern wird angenommen, sie seien — in gleicher Weise wie die Politi-
ker — letztlich Nutzenmaximierer, d. h. sie werden für diejenige von 
zwei Parteien stimmen, von der sie sich den größeren Vorteil verspre-
chen. Sind die individuellen Einkommen vor Steuer — wie in den mei-
sten Ländern der Fall — so verteilt, daß viele ein relativ niedriges 
und nur wenige ein sehr hohes Einkommen erzielen, so besteht für die 
Regierung der einfachste Weg, Stimmen zu gewinnen, darin, den Rei-
chen etwas wegzunehmen und es den Ärmeren zu geben. Da jeder 
Bürger eine und nur eine Stimme besitzt, läßt sich mit dem Verlust 
einiger weniger Stimmen die Unterstützung durch sehr viel mehr Stim-
men erwerben. 

Konsequent angewendet müßte eine derartige Politik zur völligen 
Nivellierung in den Sekundäreinkommen (als Einkommen aus dem 
Marktprozeß zuzüglich der budgetären Umverteilung) führen. Doch dies 
ist nicht der Fall, und hierfür können verschiedene Gründe angeführt 
werden: Zum einen können die Armen selbst erkennen, daß eine zu 
aggressive Umverteilung Höhe und Entwicklung des (verteilbaren) So-
zialprodukts beeinträchtigen kann, so daß eine längerfristige Umver-
teilung in Frage gestellt wird. Es ist zum anderen aber auch denkbar, 
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daß eine so weitgehende Umverteilung von den Armen gar nicht als 
,gerecht4 empfunden wird, nicht zuletzt, da ihnen von der Religion lange 
gesagt worden ist, daß allein der Arme ,der Erlösung teilhaftig4 werde15. 
Schließlich läßt sich hierfür auch die notorische Unterrepräsentation 
der unteren Einkommensschichten in Abstimmungen und bei Wahlen 
heranziehen. Wie schon Downs (1957, S. 200) selbst anführt, „this causes 
a reduction in the amount of government interference with the natural 
income-distribution process". 

Sieht man jedoch von derartigen nachträglich eingeführten Erklärun-
gen16 ab und argumentiert im Rahmen des ursprünglichen Downs-Mo-
dells, so läßt sich einwenden, in diesem werde a priori unterstellt, daß 
die Stimmbürger mit den niedrigen Einkommen eine Mehrheit bilden, 
um die restlichen Mitbürger auszubeuten. Doch weshalb sollte sich nicht 
eine Mehrheit der Reichen bilden, um von den Armen Transfers zu er-
halten? 

Dieser Überlegung läßt sich entgegenhalten, daß die ,Beute4, die eine 
Mehrheit unter sich verteilen kann, um so größer sein wird, je weniger 
die Reichen in dieser Koalition vertreten sind. Koalitionen, die den Ab-
stimmungsmechanismus dazu auszunützen beabsichtigen, dem Rest der 
Gemeinschaft möglichst viel wegzunehmen, werden folglich möglichst 
nur solche Mitglieder aufweisen, von denen keiner ein Einkommen er-
zielt, das höher ist als das Einkommen irgendeines Individuums außer-
halb der Koalition. Die dominierende Koalition wird somit aus den 
Ärmsten bestehen, d. h. es ist — wie Downs voraussagte — eine Umver-
teilung von Reich zu Arm zu erwarten. 

Gegen diese Hypothese spricht allerdings folgendes: In der einfach-
sten Version des Dotuns-Ansatzes ist lediglich die Anzahl Stimmen 
dafür ausschlaggebend, in welche Richtung umverteilt wird. Dies bedeu-
tet, daß beispielsweise jene 2 %> Stimmbürger, welche sich in der Mitte 
der — nach der Einkommenshöhe geordneten — Wählerschaft befinden, 
die ,entscheidenden4 Stimmbürger bilden, ein Mindestquorum von 51 °/o 
vorausgesetzt. Diese können sich wahlweise zu den Reichen oder den 
Armen schlagen, um sich im einen Fall zu Lasten der Armen, im anderen 
zu Lasten der Reichen besserzusteilen. Demokratisch gefaßte Beschlüsse, 
so läßt sich folgern, dienen dazu, die Situation hauptsächlich der mittle-
ren Einkommensklassen zu verbessern. Diese Folgerung gilt im übrigen 
auch dann, wenn keine Fluktuation, sondern eine feste Koalition mit 

is Vgl. Luk. XVI, 19 ff., Mark. X, 21,25, Matth. XIX, 24 und zahlreiche wei-
tere Passagen des Neuen Testaments. 

16 Zu weiteren Erklärungsversuchen vgl. beispielsweise Frey (1974, 
S. 408 ff.). Hier sind bewußt lediglich drei mögliche Gründe herausgegriffen 
worden. 
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z. B. den ärmeren Mitbürgern unterstellt wird: Da die Stimmbürger in 
der Mitte die marginalen Koalitionspartner darstellen, nehmen sie eine 
strategische Stellung ein, d. h. sie können allein mit der Drohung, zur 
bisher ausgebeuteten Minderheit überzulaufen, in erheblichem Maß 
darauf Einfluß nehmen, welcher Teil der Beute ihnen zuzugestehen ist17. 
Ob sich die marginalen Koalitionspartner somit eher zu den Armen oder 
zu den Reichen schlagen, ist zwar dafür entscheidend, welche dieser 
zwei Gruppen insgesamt verliert. Die Hauptbegünstigten, läßt sich ver-
muten, werden jedoch die Angehörigen der mittleren Einkommens-
schichten sein. 

Als Fazit läßt sich festhalten: Für ein politisches System, das durch 
Parteienkonkurrenz (i. S. von Downs) gekennzeichnet ist oder in welchem 
mittels direkter Abstimmung entschieden wird, lassen sich streng ge-
nommen keine Voraussagen über die Richtung und das Ausmaß der 
budgetären Umverteilung machen. Die Strategie, mit anderen Stimm-
bürgern zusammenzugehen, um die restlichen Mitglieder der Gemein-
schaft auszubeuten, haftet jedem Abstimmungsmechanismus an. Im wei-
teren ist sie unabhängig von der Stellung der Individuen innerhalb der 
Einkommenspyramide: Die Stimmbürger in der Mitte stellen nämlich 
nicht die einzigen potentiellen Koalitionspartner der Reichen dar. Es ist 
ebenso denkbar, daß diese sich mit den Ärmsten zusammenschließen, 
denn der Erwerb der erforderlichen Stimmen ist in dieser Einkommens-
schicht für sie am kostengünstigsten. Auch für die Armen kann solch 
eine Koalition von größerem Interesse sein, können sie doch weit mehr 
gewinnen, als bei einem Zusammengehen mit den lediglich etwas Rei-
cheren zu erwarten ist. In der Realität lassen sich derartige klassenüber-
springende Koalitionen nur relativ selten beobachten, möglicherweise 
da sie voraussetzen, die ganz Armen würden erkennen, daß weder das 
Interesse der Reichen noch das der nur etwas Reicheren mit ihrem In-
teresse übereinstimmt und daß sie dann vergleichweise besser abschnei-
den, wenn sie sich mit den Angehörigen der oberen Einkommensklassen 
verbünden. 

In der Literatur finden sich daher verschiedene und einander aus-
schließende Hypothesen zur zwangsweisen Umverteilung: 

(i) Die Downs-Frey-Hypothese, derzufolge die Umverteilung von Reich 
zu Arm verlaufe. Die Angehörigen der mittleren Einkommensklas-
sen würden für die ihnen zugute kommenden Leistungen im wesent-
lichen selbst aufkommen18. 

Vgl. hierzu auch Tullock (1971) sowie Stigler (1970, S. 9). 
Ähnlich auch Fry und Winters (1970, S. 518). Downs schließt die Möglich-

keit der Umverteilung von Arm zu Reich nicht völlig aus, argumentiert jedoch 
so, als sei eher das Umgekehrte zu erwarten. 
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(ii) Die Tullock-Stigler-Hypothese: Den Reichen werde zwar etwas weg-
genommen, die Hauptbegünstigten seien jedoch nicht etwa die 
Armen, sondern die mittleren Einkommensschichten. 

(iii) Die Hypothese der Neuen (und der Alten) Linken: Es werde von 
den unteren Einkommensschichten, aber auch von der Mitte zu jenen 
hin umverteilt, die ohnehin besser stehen19. 

Jede dieser und ähnlicher Hypothesen ist zu modifizieren, wird der 
Möglichkeit der freiwilligen Umverteilung Rechnung getragen. Hierauf 
wird an späterer Stelle zurückzukommen sein. Modifikationen sind aber 
bereits dann anzubringen, wenn auf eine konkrete Situation abgestellt 
wird: 

(i) Sind die politischen Einheiten — wie im Falle der Schweiz — näm-
lich relativ klein, so ergeben sich vergleichsweise niedrige Kosten 
des Wohnsitz- und Steuersitzwechsels. Damit läßt sich erwarten, 
daß die Umverteilung auf Gemeindeebene nicht jenes Ausmaß an-
nehmen wird wie auf kantonaler und insbesondere auf Bundes-
ebene: In welche Richtung auch immer umverteilt wird, jede stär-
kere Diskriminierung einzelner Einkommensschichten mit Hilfe des 
Abstimmungsmechanismus wird — ceteris paribus — ihrerseits eine 
,Abstimmung zu Fuß4 hervorrufen (Negishi 1972), entsteht doch ein 
Anreiz, über eine Wohnsitzverlegung eine vorteilhaftere Relation 
zwischen der Versorgung und der Mitfinanzierung öffentlicher Lei-
stungen zu erreichen20, 

(ii) Die Abstimmung zu Fuß bildet häufig nicht die einzige Schranke; 
eine weitere ergibt sich aus der Art des politischen Entscheidungs-
prozesses: Über den Umfang einer öffentlichen Leistung und die 
Aufteilung der Finanzierungslast wird in den sog. Gemeindever-
sammlungen nicht simultan entschieden. Vielmehr ist bereits fest-
gelegt, daß jede zusätzliche Leistungseinheit über ein genau um-
schriebenes Steuersystem zu finanzieren ist. Daher ist es auch nicht 
möglich, die Steuerlast ausschließlich einer Einkommensklasse auf-
zubürden21. 

Vgl. z. B. Baran und Sweezy (1966, Kap. 6) und — stärker differenzie-
rend — Michelson (1971). 

20 Marginal betrachtet finden derart motivierte Wanderungen immer statt. 
Daß es — an der Steuersubstanz gemessen — hierbei zu ,Massenbewegungen4 

kommen kann, hat in Baselland die mit Volksabstimmung eingeführte „Reich-
tumssteuer" des Kantons (progressiv ausgestalteter Zuschlag zur Einkom-
men- und Körperschaftssteuer) verdeutlicht: An Stelle des erwarteten Netto-
ertrags (von 25 Mio sFr für 1973) ergab sich bereits in den ersten neun Mona-
ten des Jahres 1973 ein durch Wohn- und Firmensitzverlegung verursachter 
Nettosteuerausfall (von über 37 Mio sFr). 

21 Es sei denn, das Steuersystem selbst könne geändert werden, etwa indem 
festgelegt werden kann, über welche von verschiedenen Gemeindesteuern 
mit unterschiedlicher Bemessungsgrundlage die Finanzierung zu erfolgen 
habe. Diese Möglichkeit ist in den Gemeinden des Kantons Baselland nicht 
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Ist das Steuersystem vorgegeben, so kommt hinzu, daß sich über den 
Ablauf und die Ergebnisse des politischen Prozesses nähere Aussagen 
machen lassen. Vor allem läßt sich aufzeigen, wie die Umverteilungs-
effekte öffentlicher Güter ermittelt werden können. Dies sei im folgen-
den anhand eines einfachen Modells verdeutlicht. 

III. Umverteilung über öffentliche Güter: Ein einfaches Modell 

Das Modell 

Im weiteren gehen wir davon aus, in einer willkürlich herausgegriffe-
nen Gemeinde des Kantons Baselland werde die Menge qu eines rein 
privaten Gutes und qx eines öffentlichen Gutes nachgefragt. Das öffent-
liche Gut sei der Einfachheit halber ein reines öffentliches Gut, weise 
keinerlei extralokalen Externalitäten auf und lasse sich unter konstanten 
Grenzkosten (px) erstellen. 

Die den insgesamt n privaten Haushalten auferlegte Steuer diene zwei 
Verwendungszwecken, und sie werde auch in zwei Schritten erhoben: 
In einem ersten Schritt werden jene Steuern erhoben, welche der Finan-
zierung der rein monetären Transfers dienen, m. a. W. einen expliziten 
Umverteilungsstrom darstellen. Die im zweiten Schritt erhobenen Steuern 
dienen der Finanzierung der im Abstimmungsprozeß festgelegten Menge 
des öffentlichen Gutes. Hierbei kann es gleichfalls zur — allerdings im-
pliziten — Umverteilung kommen, deren Ausmaß davon abhängen wird, 
auf welche Menge des öffentlichen Gutes sich geeinigt wird. 

Da die monetären Transfers vergleichsweise einfach erfaßt werden 
können, geht die weitere Frage dahin, welche Menge des öffentlichen 
Gutes der einzelne Haushalt wünschen wird und auf welche Menge sich 
im politischen Prozeß tatsächlich geeinigt wird. 

Ist bereits festgelegt, daß die Finanzierung des öffentlichen Gutes bei-
spielsweise über die Einkommensteuer zu erfolgen hat und ist diese 
Steuer — wie in Baselland der Fall — proportional ausgestaltet, so 
sehen sich alle Haushalte zwar einer je nach Einkommenshöhe unter-
schiedlichen Steuerlast, jedoch ein und demselben Steuersatz (r) gegen-
über. Dessen Höhe wird durch die Menge des öffentlichen Gutes kol-
lektiv festgelegt, d. h. für r gilt 

QT ' Px (3) r = « , (i = 1,2, . . . , n) 
ZYi 
i 

mit Yi als Einkommen des i-ten Haushalts nach expliziter Umverteilung. 

gegeben, wohl aber in zahlreichen amerikanischen Gemeinden, und wie in 
mehreren Untersuchungen verdeutlicht (so z. B. bei Davis, 1965, bes. S. 98 ff.), 
wird von dieser Möglichkeit auch Gebrauch gemacht. 
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Könnte ein einzelner für die Gemeinschaft entscheiden, welche Menge 
des öffentlichen Gutes angeboten werden soll, so wird er sich nach 
Maximierung seiner Nutzenfunktion22 

(4) u{ = u{ (qk, qx) 

unter der Nebenbedingung23 

Y: 
(5 ) P ä • Qki + Px-Qx- — — = 

t 

für jene Menge des öffentlichen Gutes aussprechen, bei der 

1 - Y i 
(6) K (Qx)'~y~ = Px' 

Z Y i 
i 

erfüllt ist, mit u (qx) als erster Ableitung von u\ nach qx, ),% als Grenz-
nutzen des Einkommens des z-ten Haushalts und pk als (konstantem) 
Preis des Jc-ten rein privaten Gutes. 

In der Realität kann natürlich nicht ein einzelner darüber entschei-
den, welche Menge eines öffentlichen Gutes bereitgestellt werden soll, 
denn nicht alle Stimmbürger werden ein und dieselbe Menge wün-
chen. Es muß m. a. W. gemeinsam festgelegt werden, welche eine Menge 
angeboten werden soll. Ist die Finanzierungsregel gegeben und wird 
über den Umfang des öffentlichen Gutes mit einfachem Mehr entschie-
den, so läßt sich unschwer voraussagen, welcher von verschiedenen 
Mengenvorschlägen sich im Abstimmungsprozeß durchsetzen wird24. Es 
wird jener Vorschlag sein, bei dem der Stimmbürger mit der Median-
position unter den jeweils individuellen Optima genau in seinem Opti-
mum ist, denn er bildet den ,crucial voter', d. h. er kann jeden Antrag, 
es solle mehr (oder weniger) bereitgestellt werden, als er selbst von 
dem öffentlichen Gut wünscht, mit seiner Stimme zu Fall bringen 
(Black, 1958, Kap. 5). Die so festgelegte Menge kann, muß allerdings 
nicht gleichzeitig ein Paretooptimum darstellen. 

22 Die Nutzenfunktion sei zweifach differenzierbar und weise die üblichen 
Vorzeichen partieller Ableitungen auf. 

23 (5) ergibt sich nach Einsetzen von (3) in die Nebenbedingung: 
Pk' Qk + r • Yi = Y^ 

24 Die Annahme, es werde zwischen mehreren Mengenvorschlägen entschie-
den, ist nicht so unrealistisch, wie sie zunächst erscheinen mag. In den Ge-
meinden des Kantons Baselland kann jedes stimmberechtigte Gemeindemit-
glied in der Diskussion das Wort ergreifen und einen Antrag stellen. Im 
weiteren braucht es häufig einen nur von wenigen Stimmbürgern unter-
zeichneten Antrag, um innerhalb einer bestimmten Frist eine Gemeindever-
sammlung zu dem von ihnen vorgebrachten Anliegen einberufen zu lassen. 

22 Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozial Wissenschaften 1975/4 
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Nehmen wir zur Vereinfachung jedoch an, die aus insgesamt drei 
Stimmbürgern/Steuerzahlern bestehende Gemeinde befinde sich im Pa-
retooptimum, d. h. die (vertikal) aufsummierten Kurven marginaler 
Zahlungsbereitschaft (MZBi; i = 1, 2, 3) stimmten, wie in Figur 1 ver-
deutlicht, an der Grenze mit den Grenzkosten des öffentlichen Gutes 
(GK) überein; U bildet dabei den — konstanten — marginalen ,Steuer-
preis4, d. h. jenen Teil der Grenzkosten, den Individuum i für jede zu-
sätzliche Einheit von x entrichten muß. 

Wie aus Figur 1 hervorgeht, impliziert ein Paretooptimum nicht, daß 
sich die marginale Steuerlast jedes Haushalts mit seiner marginalen 
Zahlungsbereitschaft deckt. Es muß vielmehr nur die Bedingung 

(7) 2 U = 2 MZBi = GK 
l l 

erfüllt sein, mit tm = MZBm für den m-ten Haushalt, wobei m für den 
Medianstimmbürger steht. Für den einzelnen Haushalt kann durchaus 
U MZBi (i =4= m) gelten, d. h. es ist möglich, daß einzelne Haushalte die 
marginale Einheit (an der Grenze) tiefer oder höher einschätzen als den 
marginalen Steuerpreis. Dies bedeutet jedoch nichts anderes, als daß 
eine implizite Umverteilung erfolgt, wobei das Ausmaß des marginalen 
Umverteilungsgewinnes (bei U < MZBi) bzw. -Verlustes (bei t» > MZBi) 
an der Differenz zwischen U und MZBi gemessen werden kann. Keine 
Umverteilung liegt lediglich dann vor, wenn für alle Haushalte U = MZBi 
gilt25. 

25 Die am Einkommen des i-ten Haushalts gemessene Wertschätzung ist so-
mit gleich dem Produkt aus MZBf und der Menge des öffentlichen Gutes, 
d. h. der Wert wird analog der am Einkommen gemessenen Wertschätzung 
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Für die Erfassung der Umverteilungswirkung öffentlicher Güter26 

gehen wir davon aus, die wichtigsten hierfür erforderlichen Informatio-
nen seien gegeben, d. h. die Nutzenfunktion jedes einzelnen Haushalts 
sei bekannt, und gleiches gelte sowohl von den Grenz- als auch den Ge-
samtkosten des öffentlichen Gutes. Im weiteren nehmen wir an, daß 1. 
in die Nutzenfunktion jedes Haushalts die Gesamtheit des öffentlichen 
Gutes eingeht, 2. die Nutzenfunktionen identisch sind und daß der Nut-
zen aus dem Konsum des öffentlichen Gutes von dem Nutzen aus dem 
Konsum privater Güter unabhängig ist, 3. das öffentliche Budget aus-
geglichen ist und 4. die Durchschnitts- und Grenzkosten des öffentlichen 
Gutes bei der tatsächlich bereitgestellten Menge übereinstimmen. Zu 
beachten ist, daß jede dieser zusätzlichen Annahmen lediglich der wei-
teren Vereinfachimg dient und bei näherer Information aufzuheben ist. 
Selbstredend sind die weiteren Ausführungen dann entsprechend zu 
modifizieren. 

Bezeichnen wir mit Y\ das Gesamteinkommen des i-ten Haushalts 
(i = 1, 2, . . . , n), mit Yf das verfügbare Einkommen des gleichen Haus-
halts und mit Yf jenen Wert, den der i-te Haushalt der im politischen 
Prozeß festgelegten Menge des öffentlichen Gutes zumißt, so gilt als 
Beziehung zwischen diesen drei Größen: 

(8) Y{ = Yf + Yf , 

wobei das verfügbare Einkommen durch 

(9) Yj = Y? - Tj + Tr? 

gegeben wird, mit Yf als Geldeinkommen des i-ten Haushalts vor 
Steuer, als tatsächlich entrichteter Gesamtsteuer und Tr|* als ex-
plizitem Geldtransfer an Haushalt i. 

Tf, also jener Teil der tatsächlich entrichteten Steuer, welcher der 
Finanzierung des öffentlichen Gutes dient, ist — da lediglich eine Steuer 
erhoben wird — in der Realität zwar nicht beobachtbar, doch sei Tf so 
festgelegt, daß es genau dem Wert entspreche, den der i-te Haushalt der 
angebotenen Menge zumißt: Tf = Yf. Wiederum ist zu beobachten, daß 

für private Güter bestimmt. Diese werden bekanntlich bis zu jener Menge 
nachgefragt, bei welcher der Preis dem Grenznutzen entspricht. Die Gesamt-
wertschätzung umschließt selbstredend das Integral unter der Kurve mar-
ginaler Zahlungsbereitschaft. Im folgenden wird lediglich das marginale 
Wohlstandsmaß interessieren, also jenes, das auch der Sozialproduktsberech-
nung zugrunde liegt. 

26 Die folgenden Ausführungen lehnen sich an Arbeiten von Aaron und 
McGuire (1970) und Greene (1973) an, lassen sich jedoch unschwer auf Lin-
dahl (1919, S. 85 ff.) zurückführen. 

22* 
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T* hierbei nicht gleich sein muß der insgesamt entrichteten Steuer, ab-
züglich der erhaltenen (expliziten) Transferzahlungen. Differenzen sind 
möglich. Sie geben das Ausmaß der Umverteilung über die Bereitstel-
lung des öffentlichen Gutes wieder (mit TrJw als implizitem Transfer): 

(10) Y? - T\ + Tri* - TrT = 0 • 

Die expliziten (Tr?x) und die impliziten Transfers (Tr?m) werden hier-
bei in entgegengesetzterWeise gemessen: Tre* besitzt im Falle des Trans-
ferempfangs ein positives, Tr\m ein negatives Vorzeichen27. 

Als Nutzenfunktion des i-ten Haushalts 

(11) = Qx) 

läßt sich obiger Annahme (der Separabilität) zufolge 

(12) u ^ H Y ^ + giq,) 

schreiben, mit qx als physischer Menge des öffentlichen Gutes. Im wei-
teren ist obigen Annahmen zu entnehmen, daß für zwei beliebige Haus-
halte r und s 

(13) u'r(qx) = u's(qx) 

gilt, somit für das Verhältnis der Grenzraten der Substitution zwischen 
dem privat verfügbaren Einkommen und dem öffentlichen Gut (GRSi) 

K (Qx) 
GRSr ^ dYv

rfdqx _ u'r[Y$ 
(14) ~GRSs dYv

s/dqx K«lx) 

«M 

oder 

(15) GRSr • u ; (y?) = GRSs • u ^ ) = GRSi • u j (yJ) = c 

geschrieben werden kann, mit c als Konstante. Da schließlich neben n 2 GRSi = GK = t auch U = GRSi erfüllt ist, wird jener Teil des Wertes 
i 
von qx, welcher dem i-ten Haushalt (zum verfügbaren Einkommen) zu-
zurechnen ist, durch28 

27 Der Wert der über alle Haushalte aufsummierten impliziten Transfers 
beträgt aufgrund der 3. Annahme Null. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/schm.95.4.327 | Generated on 2025-10-20 05:41:14



Budgetäre Umverteilung in der Demokratie 341 

1/ujiYj) 
(16) = t* qx 

bestimmt, mit t • qx als Steueraufkommen zur Finanzierung des öffent-
lichen Gutes. Wird der Nenner normiert, so folgt hieraus 

(17) = 

bzw. 

Y? 1 
(18) 

Y* uj(YV) ' 

oder auch (für wiederum zwei beliebige Haushalte r und s) 

Y? « i f ä ) /r ,S = 1,2 »\ 
( } Yf u-(Y;) ' lr*s ) 

d. h. die Ausgaben für die Bereitstellung des öffentlichen Gutes sind 
den privaten Haushalten entsprechend dem reziproken Wert des Grenz-
nutzens ihres verfügbaren Einkommens zuzuordnen. 

Dieses Resultat erscheint auf den ersten Blick erstaunlich, denn zu-
nächst könnte man vermuten, daß sich die Anteile an den Ausgaben für 
das öffentliche Gut zur Wertschätzung (in Einheiten des Haushaltsein-
kommens gemessen) direkt proportional verhalten. Es läßt sich jedoch 
intuitiv verdeutlichen: Weisen alle Haushalte identische (separable) 
Nutzenfunktionen auf, so ordnen sie der einen Menge des öffentlichen 
Gutes alle den gleichen Grenznutzen zu, d. h. die Wertschätzung des 
öffentlichen Gutes kann nur indirekt dafür ausschlaggebend sein, wel-
chem Haushalt welcher Ausgabenanteil zuzuschlagen ist. Entscheidend 
ist die Einkommensschmälerung aufgrund der Mitfinanzierung des öf-
fentlichen Gutes, welche ihrerseits—je nach der Höhe der Grenznutzen-
elastizität des Einkommens — bei den Beziehern verschiedener Ein-
kommen sehr unterschiedliche Nutzeneinbußen hervorruft. 

Zur Ermittlung der gesamten Umverteilung ist somit in einem ersten 
Schritt das Einkommen der Haushalte nach Steuer zu ermitteln. Danach 

29 (16) ergibt sich aus 
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sind die monetären Transfers jeder Einkommensklasse zuzurechnen2®. 
Damit ergibt sich dasjenige Einkommen, welches für den Konsum rein 
privater Güter zur Verfügung steht. Schließlich sind die Ausgaben für 
öffentliche Güter so auf die verschiedenen Haushalte aufzuteilen, daß 
das Produkt aus dem Grenznutzen des verfügbaren Einkommens und 
dem Anteil des Haushalts an den Ausgaben für öffentliche Güter über-
all gleich ist. Aussagen über Richtung und Ausmaß der Nettoumvertei-
lung ergeben sich nach einem Vergleich des so ermittelten Gesamtein-
kommens mit dem Einkommen vor Steuer und jeglichem monetären 
Transfer. 

Eine Schwierigkeit ergibt sich allerdings daraus, daß im politischen 
Prozeß nicht nur über die Bereitstellung reiner öffentlicher Güter, son-
dern auch solcher Leistungen entschieden wird, die weitgehend dem 
Ausschlußprinzip unterliegen und nur zum Teil externe Effekte (im 
Konsum) aufweisen. Lassen sich diese spezifischen Gemeindeleistungen 
unter konstanten Stückkosten (p5) erstellen, ist ferner das Ausmaß an 
externen Effekten bekannt, so ist von den Stückkosten nur jener Teil 
dem verfügbaren Einkommen des i-ten Haushalts zuzurechnen, in wel-
chem das jeweilige Gut ihm allein zugute kommt (Yj), d. h. es gilt 

(20) Y l = ß r p s 

und für die Gesamtheit der Haushalte 

(21) Y s = 2 ß r p s . l 

Hierbei handelt es sich im Falle von 2 ßi = 1 um ein rein privates 
i 

Gut, das — aus welchem Grund auch immer — öffentlich bereitgestellt 
n 

wird. Liegen externe Effekte vor, so gilt 1 > 2 ßi > 0> wobei der nicht 

dem verfügbaren Einkommen zurechenbare Ausgabenanteil 2 (1 — ßi) • Ps 

den Ausgaben für öffentliche Güter zuzurechnen ist30. 

29 Wobei angenommen wird, der »Durchschnittshaushalt4 jeder Einkom-
mensklasse sei in jeder (hier relevanten) Hinsicht »repräsentativ4. 

30 Unterstellt ist, die Steuern bzw. Gebühren zur Finanzierung des spezifi-
schen Gutes seien so festgelegt, daß = Y J erfüllt ist. 
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Anwendung des Modells 

Sieht man von der Datenermittlung, ihrer Aufbereitung und einigen 
weiteren, eher methodischen Problemen einmal ab31, so stellt sich beim 
Versuch, die Hypothesen zur zwangsweisen Umverteilung zu überprüfen, 
zunächst die Frage nach der Inzidenz der diversen Gemeindeeinnahmen 
sowie der spezifischen Gemeindeleistungen. 

Zur Einnahmeninzidenz ist festzuhalten, daß schon aus Gründen der 
Vergleichbarkeit mit anderen Untersuchungen die üblichen (Standard-) 
Annahmen gesetzt werden, wie sie der nachstehenden Aufstellung ent-
nommen werden können32. 

Gemeindesteuern 
und sonstige 

Gemeindeeinnahmen 

Individuelle 
Einkommensteuer 

Körperschaftssteuer 

Vermögenssteuer 

Erbschafts- und 
Schenkungssteuer 

Grundsteuer 
und Objektsteuer 

Sonstiges (Gebühren, 
sonstige Gemeinde-
einnahmen) 

Inzidenzannahmen 

Keine Überwälzung 
50 % nach Konsum-

ausgaben 
50 % keine Über-

wälzung 
2/s keine Über-

wälzung 
V3 nach Ein-

kommen 

dto. 

50 % keine Über-
wälzung 

50 % nach Konsum-
ausgaben 

Zuordnung nach (je-
weils pro repräsen-

tativem Haushalt und 
Einkommensklasse) 

Einkommensteuer-
bescheid 
Gesamtkonsum 

Kapitaleinkommen 

Gesamtvermögen 
(über 20 000 sFr) 
Faktoreinkommen 
(über 10 000 sFr) 

dto. 

Gebäudewert 

Ausgaben für Miete, 
Heizung 

( Inanspruchnahme der 
< entsprechenden Ge-
[ meindeleistungen 

Konsumgewohnheiten 
nach Einkommens-
klassen, Haushalts-
größe usf.*) 

•) Z. B. wird die Feuerwehrsteuer zu 75 •/• nach der Anzahl der Haushalte umgelegt; 
die restlichen 25% werden als nicht-überwälzbar angesehen und nach dem Gebäude-
wert umgelegt. Genauere Annahmen über die verschiedenen Inzidenzannahmen für die 
Gruppe ,Sonstiges* sind gleichfalls auf Anfrage erhältlich. 

31 Auf einige Fragen wird gar nicht eingegangen, so z. B. auf jene nach der 
Berechnungsweise der Geld- und Faktoreinkommen. Sie auch nur zu streifen, 
würde zwar die Seitenzahl, kaum aber die Substanz der vorliegenden Arbeit 
steigern. Eine detaillierte Zusammenstellung der einzelnen Schritte ist auf 
Anfrage (beim Autor) erhältlich. 32 Vgl. z. B. Musgrave und Musgrave (1973, S. 367 ff.), Gillespie (1965), Tax 
Foundation (1967, S. 9 ff.) sowie Rechtenwald (1966, S, U2 f t ) . 
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Als Zuordnungsschlüssel für die spezifischen staatlichen Leistungen, 
denen — der Klassiiikation von Brownlee (1960) und der Tax Founda-
tion Studie (1967) zufolge — neben den monetären Transfers die Aus-
gaben für Leistungen im Bereich der Bildung (Primär-, Sekundär-, Real-
und Fortbildungsschule), die Maßnahmen der Ver- und Entsorgung (Ab-
wasser, Müll usf.), die Subventionen an Land- und Forstwirtschaft, Ge-
werbe und Handel und die Kirche sowie die Zinszahlungen zugerechnet 
werden, dienen verschiedene Angaben über die Größe und Zusammen-
setzung der Haushalte und ihrer Konsumgewohnheiten (vgl. nachste-
hende Aufstellung)33. 

Spezifische 
Gemeindeleistungen Inzidenzannahmen 

Zuordnung nach (je-
weils pro repräsen-

tativem Haushalt und 
Einkommensklasse) 

Monetäre Haushalts-
transfers 

Bildungswesen 

Ver- und Entsorgung < 

Subventionen an div. 
Wirtschaftszweige 

Subventionen 
an die Kirche 
Zinszahlungen 

Keine Überwälzung 

50 % nach Schülerzahl 

50 % Aufwendungen 
für Bildung 

50 % nach Anzahl der 
Haushalte 

50 % nach Konsum 

50 % keine Über-
wälzung 

50 % nach Konsum 

nach Haushalten 

Keine Überwälzung 

Zahlung lt. Einkom-
mensteuererklärung 
Anzahl Jugendliche 
im schulpflichtigen 
Alter 
Ausgaben für Bildung 

Zahl der Haushalte 

Gesamtkonsum-
ausgaben 
Begünstigte 
Haushalte 
Nahrungsmittel-
konsum 

Anzahl der Haushalte 

Geldkapitalvermögen 

33 in diesem Zusammenhang danken wir den Herren Dr. H. Traber und 
R. Schweizer (beide BIGA, Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, 
Bern) und Dr. H. Bär (Eidgen. Stat. Amt, Bern) für zahlreiche Hinweise und 
die Zurverfügungstellung ergänzender Daten zur offiziellen Haushaltsrech-
nung des Jahres 1969. Selbstredend wurden die für die Gesamtschweiz ermit-
telten Konsumgewohnheiten standardisiert und mit der Besetzung der — ins-
gesamt neun — Einkommensklassen gewichtet (zur Relevanz dieser Korrek-
tur vgl. Booms und Halldorson, 1973). Um über die Verbrauchsgewohnheiten 
auch der Selbständigen nähere Informationen zu erhalten — die BIGA-Er-
hebung erfaßt lediglich das Konsumverhalten von Arbeitern und Angestell-
ten —, wurden ferner die Ergebnisse einer Studie über das Konsumverhalten 
in Basel-Stadt und Teilen des Kantons Baselland zugezogen (unveröffent-
lichte Mitteilung der Prognos A. G., Basel, für deren Übermittlung wir hier 
unseren Dank aussprechen). 
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Im weiteren wird unterstellt, einige unter den spezifischen Leistungen 
(insbesondere im Bildungswesen) würden externe Effekte aufweisen, 
d. h. ein Teil der hierfür aufgewendeten Gemeindeausgaben wird den 
Ausgaben für öffentliche Güter zugerechnet34. 

Die Ergebnisse nach Durchführung der bisher beschriebenen Rechen-
schritte sind in Tabelle 1 aufgeführt. Diese gibt die durchschnittlichen 
Faktoreinkommen in den neun Einkommensklassen wieder, die absolute 
Steuerbelastung auf Gemeindeebene und die Einkommensäquivalente 
für die spezifischen Leistungen (inklusive den rein monetären Trans-
fers). Die letzte Zeile enthält die verfügbaren Einkommen, die ihrerseits 
den Ausgangspunkt bilden für die Zuordnung der (restlichen) Gemeinde-
ausgaben für öffentliche Güter35. 

Für die Zuteilung der Ausgaben für öffentliche Güter wird davon 
ausgegangen, die Nutzenfunktion der privaten Haushalte sei stetig, und 
für die der Einfachheit halber positiv formulierte Grenznutzenelastizi-
tät gelte 

(22) u' (Yv) > 0 

Die hieraus abgeleitete Grenznutzenfunktion lautet 

(23) u' (Y») = a • Y ® (a > 0) 

woraus sich durch Integration, je nach Größe der (konstanten) Grenz-
nutzenelastizität, folgende Nutzenfunktionen ergeben: 

(24a) 

(24b) 

(24c) 

(24d) 

u (Yv) = 

a • Y° 
a 

1 - s 
a - log Y1 

a 
1- £ 

+ B für £ • 

«l-e Yv -+- B für 1 > £ > 0 

+ B für e = 1 

Yvl B + B für £ > 1 

34 Es handelt sich im einzelnen um folgende Anteile: Monetäre Transfers 
0,1; Ver- und Entsorgung 0,1; Schulwesen 0,7; Zinsendienst 0,0; Subventionen 
an verschiedene Wirtschaftszweige und die Kirche 0,3. Die Gewichte sind der 
Tax Foundation Studie (1967) entnommen und sind zugegeben arbiträr. Um 
den (nicht sehr großen) Einfluß der Gewichtung aufzuzeigen, werden an spä-
terer Stelle (Teil V) andere Gewichte eingeführt. 

35 Neben den oben angeführten Anteilen an den Ausgaben für spezifische 
Güter zählen hierzu die Ausgaben für die allgemeine Verwaltung, das all-
gemeine Gesundheitswesen, Kultur/Sport und Erholung, Innere Sicherheit, 
das Verkehrswesen sowie das Feuerwehrwesen und die Landesverteidigung. 
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Der Unterschied zwischen Funktion (24b) und (24d) besteht darin, daß 
in (24b) u bei einem verfügbaren Einkommen von Null den Wert B ein-
nimmt, d. h. die Nutzenfunktion ist nach oben unbegrenzt, nach unten 
jedoch begrenzt. In (24d) gilt das Umgekehrte: Es wird angenommen, 
die Nutzenfunktion verlaufe asymptotisch gegen ein Nutzenmaximum 
ü = B. 

Die nach Differentiation von Gleichung (24a) bis (24d) für den Grenz-
nutzen des verfügbaren Einkommens errechneten Werte36 werden in 
Gleichung (19) eingesetzt. Welche Werte für a und B gewählt werden, 
ist dabei ohne Belang, denn nur das Verhältnis der Grenznutzen (der 
verschiedenen Einkommen) wird im folgenden benötigt. 

IV. Zwangsweise vs. freiwillige Umverteilung: 
Ergebnisse der Empirie 

Es sind zunächst zwei Fragen, die näher interessieren sollen. Einmal 
die Frage, welche Annahmen über den Verlauf der Grenznutzenfunk-
tionen erforderlich sind, um die verschiedenen Hypothesen zur zwangs-
weisen Umverteilung ,empirisch bestätigt' zu erhalten. Gleichzeitig soll 
danach geforscht werden, ob sich aus dem Vergleich der jeweils benötig-
ten Annahmen wenigstens über die Richtung der budgetären Umver-
teilung stärker fundierte Aussagen gewinnen lassen. 

Sodann soll überprüft werden, welche Erklärungskraft dem Ansatz 
der freiwilligen Umverteilung zugesprochen werden kann. Konkret: In-
wieweit läßt sich eine Umverteilung zugunsten der Ärmsten z. B. auf 
altruismusinduzierte Beschlüsse zurückführen? Daß Altruismus gerade 
auf Gemeindeebene von größerer Bedeutung sei, wird insbesondere in 
der angelsächsischen Literatur hervorgehoben (Tiebout und Houston, 
1962, S. 416; Hochman und Rodgers, 1973), und zwar nicht selten mit 
dem Hinweis, als näheres Untersuchungsfeld würden sich die Gemein-
den solcher Länder wie der Schweiz besonders eignen. 

36 Hierbei wird für s ein Wertebereich von Null bis (einschließlich) Zwei 
zugrunde gelegt. Die einzelnen Rechenschnitte erfolgen in Abständen von 0,1. 
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Wie ein Blick in Tabelle 2 verdeutlicht, ergeben sich für die verschie-
denen Richtungen und das Ausmaß der zwangsweisen Umverteilung 
folgende Bedingungen37: 

(i) Um die Downs-Frey Hypothese (der Umverteilung von Reich zu 
Arm) bestätigt zu erhalten, ist ein konstanter oder nur leicht ab-
nehmender Grenznutzen erforderlich, wobei die Grenznutzenelasti-
zität bei einem Wert von ungefähr 0,5 ihren ,kritischen' Wert er-
reicht. 

(ii) Geht e nämlich über 0,5 hinaus, so geht die Bestätigung dieser Hy-
pothese in die Bestätigung der Stigler-Tullock Hypothese über, d. h. 
die Angehörigen der mittleren Einkommensklasse stellen die Haupt-
begünstigten dar. 

(iii) Soll die Hypothese der Neuen Linken (der Umverteilung von Arm 
und Mitte zu Reich) bestätigt werden, so ist schließlich ein e von 
über 1,5 erforderlich. 

Für ausgewählte Werte von e (s = 0,1, 2) sind diese Fälle in Figur 2 
für das Ausmaß der relativen Umverteilung (relativ zum Einkommen 
vor Steuer und Transfer) verdeutlicht. 

Konsistent mit obigen Ausführungen zum politischen Prozeß sind die 
Ergebnisse bei einem e zwischen Null und ungefähr 1,5, denn die be-
günstigten Haushalte bilden tatsächlich auch die Mehrheit unter den 
stimmberechtigten Gemeindegliedern38, während bei einem E größer 1,5 
der Kreis der Begünstigten — mit zunehmendem e immer stärker — 
in die Minderheit gerät. Soll die Hypothese der,Umverteilung nach oben' 
bestätigt werden, so impliziert dies m. a. W., eine sehr kleine Minder-
heit (bei einem e von 2 lediglich 11 °/o) könne sich zu Lasten einer breiten 
Mehrheit besserstellen. 

37 Tabelle 2 gibt die aggregierten iVettoumverteilungseffekte der Gemein-
definanzhaushalte wieder. Um die Bruttoumverteilungseffekte aufgrund der 
Bereitstellung öffentlicher Güter zu ermitteln, ist die Steuerlast hinzuzu-
fügen und der Gegenwert der spezifischen Gemeindeleistungen abzuziehen. 
Die weitere Betrachtung orientiert sich hauptsächlich an der absoluten und 
nur am Rande an der relativen Umverteilung (relativ zum Einkommen aus 
dem Marktgeschehen), da letztere leicht einen falschen Eindruck vermitteln 
kann: Es ist beispielsweise möglich, daß die Ärmsten aufgrund ihres niedri-
gen Einkommens — relativ gesehen — am stärksten gewinnen, die Spanne 
zu den Einkommen z. B. der mittleren Einkommensklasse — absolut betrach-
tet — gleichwohl größer wird. 

38 Z. B. werden bei einem s von Null rund 74 % der baselbieter Haushalte 
zu Lasten der restlichen 26 % bessergestellt. In zahlreichen bisher durchge-
führten Untersuchungen ist dies nicht der Fall. So bilden den Resultaten von 
Cartter (1955, S. 68 f.) zufolge die begünstigten Haushalte lediglich eine 
knappe Mehrheit. Gillespies Ergebnisse (1965, S. 162) setzen sogar voraus, daß 
sich die rund 70 % reichsten von den 30 % ärmsten Stimmbürgern ausbeuten 
lassen. 
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Ein solches Ergebnis, so könnte man vorbringen, ist in der Realität 
nicht völlig auszuschließen. Fraglich wird diese Hypothese aber auch 
insofern, als ihre Bestätigung sehr hohe Werte von e erfordert, Werte, 
die auf empirischem Wege bislang nicht ermittelt wurden: Die Resultate 
aller uns bekannten Versuche, die Grenznutzenelastizität (des privaten 
Einkommens) zu schätzen, gelangen zu einem e im Bereich von 0,5 
bis 1,589. 

39 Wobei die große Mehrheit von Untersuchungen zu einem 1 < s < 1,5 
kommt. Um nur auf einige Schätzversuche hinzuweisen, vgl. Mera (1969); 
Fellner (1967); Sato (1972); Powell, Hoa und Wilson (1968) und mit zahlreichen 
weiterführenden Hinweisen Simon (1974). Es braucht kaum näher ausgeführt 
zu werden, daß jede dieser Schätzungen problematisch ist. Daher wird hier 
auch nicht mit Resultaten einzelner Studien »argumentiert4, sondern anhand 
des mutmaßlichen Bereichs für s, der sich aus den verschiedenen Unter-
suchungen (bei sehr unterschiedlicher Vorgehensweise) herausgebildet hat. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/schm.95.4.327 | Generated on 2025-10-20 05:41:14



Budgetäre Umverteilung in der Demokratie 351 

Sprechen diese Ergebnisse gegen die Hypothese der Neuen Linken, so 
ist damit noch nicht gesagt, welche der beiden anderen Hypothesen als 
,zutreffend1 erachtet werden kann. Aussagen hierüber lassen sich nur 
sehr bedingt vornehmen, denn dazu sind exaktere Kenntnisse über den 
Verlauf der Grenznutzenfunkion erforderlich, als sie derzeit bestehen. 
Gewisse Aussagen sind jedoch möglich. 

Können wir nämlich den Fall des konstanten Grenznutzens aus-
schließen40, so ergibt sich das folgende, vorläufig vielleicht wichtigste 
Ergebnis: Die häufig vertretene Ansicht, die Angehörigen der mittleren 
Einkommenschichten würden für die ihnen zugute kommenden Lei-
stungen im wesentlichen selbst aufkommen, scheint sich — zumindest 
für die baselbieter Gemeinden — nicht aufrechterhalten zu lassen41. Ein 
erheblicher, absolut gesehen der bei weitem größte Teil der budgetären 
Umverteilung fließt vielmehr ,in die Mitte4, auch wenn sich die Ärmsten 
jeder Gemeinde bei sehr niedrigen Werten von s absolut, in fast allen 
anderen Fällen mindestens relativ am besten stellen (oder doch am 
wenigsten schlecht). 

Der Theorie der zwangsweisen Umverteilung zufolge ist eine der-
artige Begünstigung der Armen kaum zu erwarten (allerdings auch nicht 
völlig auszuschließen). Daher soll im folgenden überprüft werden, in-
wieweit andere Indikatoren gleichfalls hierfür sprechen und welche Er-
klärungskraft dem Ansatz der freiwilligen Umverteilung zukommt42. 

Werden die verschiedenen in Teil II angesprochenen Umverteilungs-
motive zusammengefaßt, so ist nach dem Ansatz der freiwilligen Um-
verteilung zu erwarten, es werde auf Gemeindeebene eine — ceteris 
paribus — um so stärkere Bereitschaft zur Umverteilung bestehen, 

40 Denn theoretisch ist er ohnehin nicht zu rechtfertigen, und wie unlängst 
Simon (1974, S. 74 f. und 83 ff.) ausgeführt hat, spricht auch in der Empirie 
kaum etwas hierfür. 

41 Und wie separate Berechnungen zeigen, auch dann nicht, wenn die Haus-
halte in jeder Gemeinde anstatt nach (festen) Einkommensklassen nach De-
zilen geordnet werden. 

42 Es liegt nahe, zunächst danach zu forschen, inwieweit die Angaben über 
die Haushalte der untersten Einkommensklassen überhaupt repräsentativ 
sind, werden doch z. B. die Teilzeitbeschäftigten (Jugendliche, Studenten usf.) 
und deren Einkommen häufig dieser Klasse zugeschlagen. Bei einer ent-
sprechenden Bereinigung ändern sich neben der Klassenbesetzung die Durch-
schnittseinkommen, und damit auch das Ausmaß der budgetären Umvertei-
lung, und es hängt von der relativen Änderung der Bezugsgröße (Einkom-
men vor Steuer und Transfers) gegenüber der relativen Änderung der Um-
verteilung ab, in welcher Weise sich die bisher gemessene Umverteilung än-
dert (vgl. dazu insbes. Wulf 1975). Im Falle der baselbieter Gemeinden dürf-
ten diese und ähnliche Fehlerquellen jedoch vergleichsweise unbedeutend 
sein, denn Besteuerungsgrundlage bildet das Haushaltseinkommen und nicht 
dasjenige der einzelnen Individuen. 
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(i) je höher das Einkommen der potentiellen Geber ist, vorausgesetzt, 
der Wunsch, jemanden zu unterstützen, stellt ein gewöhnliches (ein-
kommenselastisches) Gut dar (so z. B. Hochman und Rodgers, 1973, 
S. 68); 

(ii) je größer die Kluft zwischen dem Einkommen des Geberkreises und 
demjenigen der Armen ist, denn gerade die mit den Einkommens-
divergenzen verbundenen Unterschiede in den Lebensbedingungen 
werden zur freiwilligen Umverteilung Anlaß geben (Hochman und 
Rodgers, 1969, S. 545); 

(iii) je kleiner die betrachtete Gemeinde ist, besteht doch zum einen 
eine um so geringere räumliche und gesellschaftliche Distanz zum 
Armutsproblem (Schwartz, 1970); zum anderen kommt es zu einer 
um so stärkeren gegenseitigen Kontrolle unter den Gebenden mit 
der Folge, daß sich das wohlbekannte Free-Rider-Problem um so 
weniger stellen wird (so schon Vickrey 1962, S. 40 f.). 

Betrachtet man die in der Gemeindeversammlung festgelegten Aus-
gaben für die Armenfürsorge als ersten (ex post-)Indikator für die Be-
reitschaft, die Ärmsten innerhalb der Gemeinde besserzustellen, so er-
gibt sich obigen Überlegungen zufolge als Transferfunktion 

(25) Trb = f (Yb, Vb, nb) , 

mit jeweils positivem (negativem) Vorzeichen für die erste Ableitung 
nach ¥b, Vb bzw. als Schätzgleichung 

(26) Trb = F0 + Fi • Yb + F2 • Vb + F3 • nb 

mit Trb als durchschnittlichen Ausgaben für die Armenfürsorge in der 
b-ten Gemeinde des Kantons Baselland (b = 1, 2, . . . , 74)43, 

Yb als Durchschnittseinkommen in der b-ten Gemeinde (vor Steuer), 
Vb als Differenz zwischen dem Durchschnittseinkommen des 4. und 

des 1. Quintiis (als Maß für die Ungleichheit der Einkommens-
verteilung) und 

nb als Wohnbevölkerung der b-ten Gemeinde (als Indikator für 
die Problemnähe, gleichzeitig auch für die Möglichkeit, eine 
Free-Rider Haltung einzunehmen). 

Es ist zu beachten, daß in Schätzgleichung (26) zwei sehr unterschied-
liche Überlegungen eingehen, nämlich daß die Armenfürsorge einmal 
ausschließlich wegen des Unterstützungsaktes selbst erfolgen kann. Für 
Individuen, welche sich aus diesem Grund für Fürsorgeleistungen aus-

43 Laufende Fürsargeausgaben (netto) pro stimmberechtigtem Haushalt und 
Gemeinde. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/schm.95.4.327 | Generated on 2025-10-20 05:41:14



Budgetäre Umverteilung in der Demokratie 353 

sprechen, bilden sie ein rein privates Gut. Zum anderen kann aufgrund 
der Folgen einer Besserstellung der Ärmsten für solche Leistungen vo-
tiert werden. In diesem Falle stellen sie eher ein öffentliches Gut dar. 

Zur Schätzung von Gleichung (25) bedienen wir uns des herkömm-
lichen multiplen Regressionsverfahrens44. Das Resultat ist in den beiden 
ersten Zeilen von Tabelle 3 wiedergegeben. 

Tabelle 3 
Determinanten der Armenunterstützung; 

74 Gemeinden des Kantons Baselland (1969)*) 

Schätz-
gleichung 

Durch-
schnitts-

ein-
kommen 

(Yb) 

Einkom-
mens-
diffe-
renzen 

(Vb) 

Wohn-
bevölke-

rung 

(nb) 

Bevölk.-
wachs-

tum 
65jährige 
u. Ältere 

Absolut-
glied R2 

(25) - 1,029* 
(2,430) 

- 0,105* 
(1,930) 

0,000 
(0,326) — — 8,419 0,090 

(25') - 0,937* 
(2,229) 

- 0,128* 
(2,326) 

0,000 
(0,300) 

- 0,008* 
(1,799) 

— 7,496 0,130 

(25") - 1,235* 
(2,743) 

- 0,159* 
(2,777) 

0,001 
(0,087) 

- 0,014* 
(2,492) 

0,429* 
(1,698) 14,542 0,166 

a) Die Klammerwerte enthalten den jeweiligen t-Wert; ein Stern zeigt an, daß der 
entsprechende Parameterwert (bei 5 °/o Irrtumswahrscheinlichkeit) statistisch signifikant 
ist. 

Wie aus der Tabelle hervorgeht, sprechen unsere Schätzergebnisse 
nicht dafür, daß es sich bei der Fürsorgetätigkeit um ein gewöhnliches 
einkommenselastisches (privates) Gut handelt. Für das Einkommen er-
gibt sich zwar ein statistisch signifikanter Koeffizient; er besitzt jedoch 
ein nicht erwartetes negatives Vorzeichen. In die gleiche Richtung weist 
der Parameter für Vb, der zwar statistisch signifikant ist, aber gleich-
falls ein negatives Vorzeichen aufweist. Dies deutet eher darauf hin, 
daß Umverteilen die Eigenschaften eines öffentlichen Gutes besitzt. 

Gleichfalls für diese Vermutung spricht der Koeffizient für das Wachs-
tum einer Gemeinde (Bevölkerungswachstum 1965 - 69) in der erweiter-
ten Schätzgleichung (25'), der statistisch signifikant ist und das erwar-
tete Vorzeichen aufweist45: Lediglich in Gemeinden mit sehr niedrigem 

44 Die Interdependenzproblematik zwischen der abhängigen und den unab-
hängigen Variablen, die hier, wie auch bei den meisten anderen sozialwissen-
schaftlichen Problemen im Prinzip existiert, dürfte vernachlässigbar sein. 

45 Das BevölkerungsWachstum in Schätzgleichung (25) einzubeziehen er-
scheint uns insofern sinnvoll, als der Koeffizient für die Wohnbevölkerung 
nicht statistisch signifikant ist. 

23 Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 1975/4 
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(und teilweise mit negativem) Bevölkerungswachstum scheint die räum-
liche und gesellschaftliche Distanz so gering und die gegenseitige Kon-
trolle der Geber so stark zu sein, daß es in größerem Umfang zur Um-
verteilung zugunsten der ärmsten Mitbürger kommt. Mit dem Größer-
werden der Gemeinschaft scheint diese Bereitschaft rasch abzunehmen. 

Sprechen verschiedene Anzeichen dafür, daß die Besserstellung der 
Ärmsten kein privates Gut darstellt, so liegt es nahe, zur Schätzung 
der Nachfrage nach dem öffentlichen Gut ,Umverteilung4 von dem zu 
Beginn des dritten Teils dargelegten Modell auszugehen46. Bei vorgege-
benem Steuersystem wird von dem Stimmbürger mit der Medianein-
kommensposition festgelegt, welche Menge eines öffentlichen Gutes an-
geboten werden soll. Zugrunde gelegt wird daher folgende, durch Loga-
rithmieren einer Cobb-Douglas-Nachfragefunktion gewonnene Schätz-
gleichung 

(26) log Trb = c + <p log Yb + % log tb + y> log nb , 

wobei 

Ttö die von dem Medianeinkommensbezieher nachgefragte Transfer-
summe (die ,Menge' des öffentlichen Gutes) darstellt, 

Yb das Einkommen des Medianeinkommensbeziehers (vor Steuer) bildet, 
tb dem Steuerlastanteil des Medianeinkommensbeziehers (an den Ge-

meindesteuern und sonstigen Abgaben) entspricht und 
rib wiederum für die Wohnbevölkerung der b-ten Gemeinde steht. 

Die Schätzkonstante wird durch c wiedergegeben; (p und % bilden die 
Einkommens- und Steuerpreiselastizitäten; xp steht für die gleich näher 
erörterte Nachfrageelastizität in bezug auf die Bevölkerungsgröße. 

Handelt es sich bei der Besserstellung der Ärmsten um ein reines 
öffentliches Gut, so können — wie bei jedem anderen öffentlichen Gut 
— alle Individuen hieraus, unabhängig von der Größe der Gemein-
schaft, ihren Nutzen ziehen. Es gibt keine Diskrepanz zwischen dem 
tatsächlichen oder physischen Angebot (der Transfersumme Tr&) und 
der von der räumlichen und gesellschaftlichen Problemnähe abhängigen 
,subjektiv empfundenen4 Menge des öffentlichen Gutes (Tr&'). Es gilt 
m. a. W. Trb = Tr& • n -*, mit n = Null. Stellt die Umverteilung kein 
reines öffentliches Gut dar, so wird der subjektiv empfundene Nutzen 
mit dem Größerwerden der Gemeinschaft (zunehmender Distanz) ab-
nehmen, d. h. es wird 0 < n < 1 gelten, wobei n = 1 darauf hinweist, 
daß es sich bei der Umverteilung um ein rein privates Gut handelt. 

46 Vgl. zum folgenden auch Borcherding und Deacon (1972) sowie Pom-
merehne und Frey (1976). 
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Da in die Nutzenfunktion des einzelnen Stimmbürgers lediglich Tr' 
eingeht, ändert sich die bisherige Nutzenfunktion (4) in 

(27) u, = u{ (q k . , Tr';. (i = 1, 2, . . . n) 

Im weiteren ändert sich auch die ursprüngliche Nebenbedingung (5) in 

(28) iVQÄ.. + t r n « ' T r ' = Yi , 

wobei der Steuerpreis nun durch U* n71' Tr wiedergegeben wird. Damit 
gilt für die Nachfrage nach Tr' 

(29) B ^ Y ^ m - n " ) * , 

bzw. als im politischen Prozeß geäußerte Nachfrage (Tr) 

(30) D T r i = Y* ( t / • , 

mit xp = n (1 + x) als der oben angeführten Nachfrageelastizität in be-
zug auf die Bevölkerung. In n = + X) umgeformt, läßt sich somit 
bestimmen, inwieweit Umverteilen ein öffentliches Gut darstellt (vgl. 
Tabelle 4). 

Tabelle 4 

Determinanten der Armenunterstützung (laufende Fürsorgeunterstützung); 
74 Gemeinden des Kantons Baselland (1969)a) 

Schätz-
gleichung 

Einkom-
mensela-
stizität 

(?) 

Steuer-
preisela-
stizität 

ix) 

Bevölk.-
elasti-
zität 

(V> 

Grad an 
Öffent-
lichkeit 

(71) 

65 jähr, 
u. Ältere 

Absolut-
glied R2 

(26) 0,270 
(0,722) 

0,012* 
(2,923) 

2,003* 
(5,702) 0,996 — - 1,840 0,910 

(260 1,039* 
(2,609) 

1,034* 
(3,237) 

2,000* 
(6,175) 0,983 0,030* 

(3,655) - 3,198 0,924 

a) Anmerkung siehe Tabelle 3. 

Wie aus der ersten Zeile von Tabelle 4 hervorgeht, ergeben sich — 
insbesondere was die Signifikanz der verschiedenen Koeffizienten be-
trifft — vergleichsweise bessere Schätzergebnisse als bisher, mit ledig-
lich einer Ausnahme: Der Koeffizient für die Einkommenselastizität er-

22* 
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weist sich zunächst nicht als statistisch signifikant. Erstaunlich sind der 
hohe Wert für den Parameter für die Gemeindegröße47, das positive 
Vorzeichen der Steuerelastizität und insbesondere der für n ermittelte 
Wert, liegt dieser doch ganz in der Nähe von Eins (0,996). Dies alles 
deutet darauf hin, daß die Besserstellung der Ärmsten nicht etwa ein 
öffentliches, sondern ein nahezu rein privates Gut darstellt. Gerade 
diese Folgerung glaubten wir aber ausschließen zu können! 

Dieses zunächst seltsame Ergebnis wird jedoch erklärlich, wenn einem 
weiteren, bislang nicht berücksichtigten Umverteilungsmotiv Rechnung 
getragen wird, nämlich dem Versicherungsmotiv: Hängt der Nutzen 
eines Individuums sowohl vom gegenwärtigen als auch vom Einkom-
men aller künftigen Perioden ab und läßt sich ferner davon ausgehen, 
daß der Grad an Unsicherheit über die eigene Position in der zukünf-
tigen Einkommenspyramide mit wachsender zeitlicher Distanz zunimmt, 
so kann es durchaus lohnend werden, zum Zwecke der ,Absicherung 
nach unten4 einer Umverteilung zuzustimmen48. Da diese Überlegung 
nicht nur für das Erwerbseinkommen, sondern in gleicher Weise für 
z. B. die Altersrenten gilt, müßten sich bei Einbezug entsprechender 
Variablen — wie beispielsweise des Anteils der 65jährigen und Älteren 
an der Wohnbevölkerung — deren Koeffizienten als statistisch signifi-
kant erweisen. Dies ist, wie aus jeweils der letzten Zeile von Tabelle 3 
und 4 [Schätzgleichung (25") und (26')] hervorgeht, auch tatsächlich der 
Fall. 

Inwieweit eine derartige Absicherung nach unten, wie soeben unter-
stellt, tatsächlich freiwillig erfolgt oder eher darauf zurückgeht, daß die 
Reichen überstimmt werden, läßt sich auf empirischem Wege allerdings 
kaum mehr überprüfen, und zwar nicht zuletzt wegen der Existenz 
solcher Institutionen wie des demokratischen Entscheidungsmechanis-
mus49. Wir begnügen uns daher mit dem Hinweis, daß eine Umvertei-
lung anhand spezifisch armutsorientierter Leistungen (wie z. B. Sozial-
transfers) nicht ausschließlich mit der zwangsweisen Umverteilung er-

47 Da auf die Transfer summe abgestellt wird, ergibt sich für den Koeffi-
zienten der Gemeindegröße ein erwartungsgemäß positives Vorzeichen. 

48 So z. B. Buchanan und Tulloch (1962, Kap. 13); neuerdings wieder Rod-
gers (1974, S. 174 ff.) und Brennan (1975). 

49 Denn aufgrund der relativ niedrigen (subjektiven) Wahrscheinlichkeit, 
jemals Transferempfänger zu werden, werden die Bezieher hoher Einkom-
men entsprechenden Vereinbarungen — und damit der Mitfinanzierung — 
nicht zugestimmt haben, es sei denn, sie besitzen starke altruistische Motive. 
Die Existenz einer Armen- und Altersfürsorge auf Gemeindeebene kann je-
doch ebensogut damit erklärt werden, daß die Armen, die — quasi als Spie-
gelbild zum Altruismus der Reichen — durchaus von Neid und Mißgunst 
erfaßt sein können, zusammen mit den Angehörigen der mittleren Einkom-
mensklassen (für die das Versicherungsmotiv ein weit stärkeres Gewicht 
besitzt) die reiche Minderheit über den Abstimmungsmechanismus zur Mit-
finanzierung gezwungen haben. Vgl. genau hierzu auch Davis (1970). 
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klärt werden kann, wie sich umgekehrt die Umverteilung über öffent-
liche Güter nicht allein mit dem Ansatz der freiwilligen Umverteilung 
plausibel begründen läßt. 

V. Modifikationen und Erweiterungen 

Die bisherige Analyse kann in verschiedener Hinsicht erweitert und 
modifiziert werden: 

(i) Es kann sukzessive der kantonale Finanzhaushalt und der regionale 
Anteil des Bundeshaushalts einbezogen werden, um beispielsweise 
obige Hypothese zu überprüfen, daß eine stärkere Umverteilung 
zugunsten der unteren Einkommensschichten aufgrund der niedri-
gen Wanderungskosten erst auf Bundesebene erfolgen werde. 

(ii) Es lassen sich den gleichen Daten jene Inzidenzannahmen zugrunde 
legen, die in den bisherigen Untersuchungen häufig verwendet wur-
den. Damit ergeben sich nähere Hinweise, welche Nutzenfunktions-
verläufe in den traditionellen Inzidenzstudien implizit verwendet 
wurden; dies wiederum ermöglicht eine Einschätzung der bisher 
erzielten Resultate50. 

(iii) Es kann beispielsweise aber auch untersucht werden, in welcher 
Weise sich Ausmaß und Richtung der budgetären Umverteilung 
ändern, angenommen, es werde zwischen den Ausgaben für öffent-
liche Güter und jenen für spezifische Leistungen substituiert. Dies 
ermöglicht eine Überprüfung der häufig vorgebrachten Ansicht (so 
z. B. Molitor 1973), daß eine Umverteilung über öffentliche Güter 
weniger wirksam sei als eine Umverteilung über spezifische Lei-
stungen. 

Wie sich bei Einbezug zunächst des kantonalen Finanzhaushalts 
zeigte51, scheint die unter (i) angesprochene Hypothese nicht bestätigt 
zu werden, denn die Situation der sechs untersten Einkommensklassen 
wird bereits stark verbessert. Allerdings zeigte sich wieder, daß die 
Angehörigen der mittleren Einkommensschichten hiervon am stärksten 
profitieren und zwar mit größerer Wahrscheinlichkeit als zuvor, denn 
für die beiden „kritischen" Werte von E ergeben sich nunmehr 0,3 und 
1,8. Dieses Bild ändert sich wieder, wenn zusätzlich der regionalen In-

50 Denn eine direkte Überprüfung anhand eines Vergleichs unserer Ergeb-
nisse mit denjenigen der Untersuchung für einzelne amerikanische Staaten — 
z.B. Brownlee (1960) für Minnesota, Eapen und Eapen (1973) für Connecti-
cut — ist aus verschiedenen, großteils bereits aus methodischen Gründen 
nicht möglich. 

51 Auf eine ausführliche Darstellung der einzelnen Resultate wird aus 
Raumgründen verzichtet; eine detaillierte Wiedergabe (anhand verschiedener 
Tabellen) kann auf Anfrage beim Autor bezogen werden. 
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zidenz des Bundeshaushalts Rechnung getragen wird52. Die beiden un-
tersten Einkommensklassen werden weiterhin bessergestellt, während 
sich die Lage der mittleren und oberen Einkommensschichten ver-
schlechtert. Dieses Ergebnis kann auf verschiedene Weise ,erklärt4 wer-
den: Zunächst damit, daß der Kanton Baselland weit mehr an Bundes-
steuern aufbringt, als ihm an Ausgaben für Leistungen des Bundes zu-
fließt. Zur personellen tritt m. a. W. die regionale Umverteilung hinzu. 
Die Angehörigen der beiden untersten Einkommensklassen werden 
hiervon jedoch nicht nur ausgenommen, sondern weiter bessergestellt, 
und dies spricht zugunsten obiger Hypothese53. 

Zur Klärung der zweiten Frage (ii) gehen wir — unter unveränder-
ten Annahmen hinsichtlich der Inzidenz der öffentlichen Einnahmen — 
von einer Reihe in den bisherigen Umverteilungsstudien häufig verwen-
deten Annahmen über die Inzidenz der öffentlichen Ausgaben aus: Von 
den spezifischen Leistungen wird angenommen, sie verursachten keine 
externen Effekte im Konsum. Die Zuordnung der Ausgaben für öffent-
liche Güter (jeweils pro repräsentativem Haushalt und Einkommens-
klasse) erfolgt (a) nach der Anzahl der privaten Haushalte, (b) nach der 
Personenzahl, (c) nach den Konsumausgaben (Gesamtkonsum pro Haus-
halt), (d) nach dem verfügbaren Haushaltseinkommen und (e) nach dem 
Faktoreinkommen der Haushalte54. 

Wie aus den entsprechenden Berechnungen hervorgeht, erweisen sich 
die den traditionellen Umverteilungsstudien zugrunde liegenden Inzi-
denzannahmen nicht gerade als plausibel, denn die Ergebnisse aller hier 
durchgerechneter Varianten implizieren sehr niedrige Werte für die 
Grenznutzenelastizität. Es scheint, als ob in den bisherigen Untersu-
chungen relativ ,umverteilungsfreundliche' Zuteilungsannahmen gesetzt 
wurden55. 

Dieser Folgerung läßt sich allerdings entgegenhalten, die von uns er-
mittelten Ergebnisse würden in entscheidender Weise dadurch beein-
flußt, nach welchen Kriterien den spezifischen staatlichen Leistungen 

52 Für die Zuordnung der kantonalen und Bundessteuern sowie der spezi-
fischen Leistungen beider Ebenen wird von den grundsätzlich gleichen Inzi-
denzannahmen ausgegangen wie bisher. Die auf den verschiedenen födera-
tiven Ebenen unterschiedlichen Steuerfreigrenzen sind selbstredend berück-
sichtigt worden. 

53 Vgl. auch Oates (1968) mit ganz ähnlicher Argumentation für die Ver-
einigten Staaten und Dodge (1975) für Kanada. 

54 Zum Nachweis, daß es sich bei den hier verwendeten Zuordnungsschlüs-
seln und ihrer Kombination um die üblicherweise verwendeten Inzidenz-
annahmen handelt, vgl. Musgrave und Musgrave (1973, S. 372 ff.) und ähn-
liche Arbeiten, insbesondere die Zusammenstellung der Inzidenzannahmen in 
verschiedenen älteren Arbeiten in der Tax Foundation Studie (1967, Anhang 
D) sowie bei Eisner (1956, S. 51 ff.). 

55 Inwieweit diese Aussage für die gesamte Schweiz zutrifft, konnte (u. a. 
mangels statistischer Unterlagen) nicht ermittelt werden. 
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externe Effekte zugeordnet werden. Diese Zurechnung ist weitgehend 
arbiträr. Bei einer anderen Zurechnung könnten sich daher — auch bei 
unserer Vorgehens weise — solche Ergebnisse einstellen, die jenen bei 
Verwendung traditioneller Inzidenzannahmen eher entsprechen. 

Um diesem Einwand Rechnung zu tragen, zugleich um zu verdeut-
lichen, wie sich das Ausmaß der Umverteilung bei einer Substitution 
zwischen beiden Ausgabenarten verändert (iii), wird im folgenden davon 
ausgegangen, die spezifischen Leistungen besäßen keine externen Effekte, 
d. h. jener Anteil an den Ausgaben für spezifische Leistungen, der bis-
lang den Ausgaben für reine öffentliche Güter zugerechnet wurde, be-
trage Null. 

Der obige Einwand, dies zeigte der Vergleich der verschiedenen Be-
rechnungen, scheint sich nicht aufrechterhalten zu lassen: Sollen die 
Ergebnisse bei traditionellen Vorgehensweisen stärker plausibel wer-
den, so setzt dies voraus, daß sich die Situation der unteren Einkom-
mensklasse über den gesamten Bereich von e stark verbessert. Dies 
war nicht der Fall. Die Nettoumverteilungseffekte zugunsten der Ärm-
sten bleiben entweder gleich oder nehmen sogar ab. 

Dieses Resultat spricht in erheblichem Maße zugunsten der These, daß 
eine Umverteilung über spezifische Leistungen (inklusive Transfers) 
jener über öffentliche Güter vorzuziehen ist56. Es spricht weiterhin für 
die Vermutung, daß die budgetäre Umverteilung zwar in der Tendenz 
von Reich und Arm verläuft, daß jedoch nicht etwa die Ärmsten, son-
dern, wie von Stigler und Tullock vorausgesagt, die Angehörigen der 
mittleren Einkommensklassen die Hauptgewinner darstellen. 

Es ist schwierig zu sagen, inwieweit sich unsere Resultate bei besserer 
Information und der methodischen Verfeinerung des dargelegten An-
satzes57, bei Lockerung einzelner Annahmen58 sowie bei Berücksichti-

56 Denn um die Ärmsten besser zu stellen, ist unter den gegenwärtigen Be-
dingungen in Baselland eher das Angebot an spezifischen Leistungen als das 
an öffentlichen Gütern auszuweiten. 57 Hierzu zählen eine stärker adäquate Behandlung der staatlichen Inve-
stitionen, eine theoretisch fundierte Abgrenzung der spezifischen Leistungen 
von den öffentlichen Gütern, aber beispielsweise auch bessere Kenntnis über 
die Steuerinzidenz und die Inzidenz von Subventionen und Sozialtransfers. 
Diese und ähnliche Probleme sind auf empirischer Ebene noch weitgehend 
ungelöst. Erste theoretische Abhandlungen finden sich bei Frey (1974), Henke 
(1975) und Peacock (1974). 58 So z. B. der Annahme identischer Nutzenfunktionen. Für die eigentliche 
Berechnungsmethode ergibt sich hiermit keine Änderung. Allerdings tritt an 
die Stelle des — hier inexistenten — Free-Rider Problems das ,Forced-Rider' 
Problem: Führen beispielsweise die Ausgaben für Landesverteidigung bei 
einzelnen Individuen bereits zu negativem Grenznutzen und sind die betrof-
fenen Personen hierfür zu kompensieren, so wird es für diese lohnend, die 
Nutzeneinbuße möglichst zu übertreiben. 
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gung der Haushalte aller Kantone und des Bundes59 aufrechterhalten 
lassen. Eine Umverteilung zur Mitte hin erscheint aber auch dann nicht 
ausgeschlossen. Jüngere Untersuchungen für die Vereinigten Staaten 
(Goldberg, Pilgrim und Flanagan 1974; Maital 1973), die eine ganz ähn-
liche föderative Struktur aufweisen wie die Schweiz, kommen jeden-
falls zu Ergebnissen, die unseren weitgehend entsprechen. 

Zusammenfassung 

Die Arbeit soll einen Beitrag zur Theorie und Messung der budgetären 
Umverteilung in der Demokratie leisten. Die Umverteilung wird als Ergebnis 
zum einen altruistischer u. ä. Motive, zum anderen politischer Entscheidungen 
interpretiert. Ausgehend von einem einfachen Modell der direkten Demo-
kratie — welche für die Schweizer Gemeinden typisch ist — wird dargelegt, 
wie die zwangsweise Umverteilung (über den Abstimmungsprozeß) gemessen 
werden kann. Die empirischen Ergebnisse sind überraschend, denn nicht etwa 
die Ärmsten, wie bisher ermittelt, sondern die Angehörigen der mittleren 
Einkommensklassen werden am stärksten bessergestellt. Weitere empirische 
Tests zeigen, daß altruistische Motive, die häufig als treibende Elemente einer 
freiwilligen Umverteilung angesehen werden, vergleichsweise unbedeutend 
sind. 

Summary 

This paper demonstrates how the distributional impact of the supply of 
public goods can be quantified. First, some hypotheses are developed based on 
the theory of voluntary redistribution as well as coerced redistribution (via 
majority rule). Then, a simple model of direct democracy (typical for Swiss 
communities) is discussed. By this approach, the distributional impact of 
public goods can be measured. Contrary to the prevailing opinions, the bulk 
of the redistribution does not flow from the rich to the poor but rather to the 
middle income class. Further empirical tests show a minor importance of 
altruism for explaining budgetary redistribution. 
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